
 
 
 
 
§ 1 Geltung der Bestimmungen 
1. Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich 
aufgrund der vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese 
gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie 
nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Durch die Annahme 
unseres Angebotes erklärt der Besteller sein Einverständnis mit diesen 
allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wird unser Angebot vom Besteller 
abweichend von unseren Bedingungen bestätigt, so gelten auch dann nur 
unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, selbst wenn wir nicht 
widersprechen. Abweichungen gelten nur, wenn sie von uns ausdrücklich 
schriftlich anerkannt worden sind. Ist der Besteller mit der vorstehenden 
Handhabung nicht einverstanden, so hat er sofort in einem besonderen 
Schreiben ausdrücklich darauf hinzuweisen. Wir behalten uns für diesen 
Fall vor, daß Angebot zurückzuziehen, ohne das uns gegenüber 
Ansprüche irgendwelcher Art gestellt werden können.  
2. Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir 
in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren allgemeinen 
Geschäftsbedingungen abweichender Bedingungen eines Kunden die 
Lieferungen oder Leistungen an den Kunden vorbehaltlos ausführen.  
3. Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für alle 
zukünftigen Lieferungen, Leistungen oder Angebote an den Besteller, 
selbst wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden.  
 
§ 2 Angebot und Vertragsschluss 
1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. 
Annahmeerklärungen sämtlicher Auftragserteilungen bedürfen zur 
Rechtswirksamkeit unserer schriftlichen oder fernschriftlichen 
Bestätigung. Das gleiche gilt für Ergänzungen, Abänderungen oder 
Nebenabreden.  
2. Ist die Bestellung des Kunden als Angebot gem. § 145 BGB zu 
qualifizieren, so können wir dieses innerhalb von 4 Wochen annehmen.  
3. Unsere Angaben zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (z.B. 
Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranz und technische 
Daten) sowie unsere Darstellungen derselben (z.B. Zeichnungen und 
Abbildungen) sind nur annähernd maßgeblich, sofern nicht die 
Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue 
Übereinstimmung voraussetzt. Sie sind keine garantierten 
Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder 
Kennzeichnungen der Lieferung oder Leistung. Handelsübliche 
Abweichungen oder Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften 
erfolgen oder  technische Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung 
von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind zulässig, soweit sie die 
Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht 
beeinträchtigt.  
4. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen, Kostenanschlägen und 
sonstigen Unterlagen behalten wir uns die Eigentums- und Urheberrechte 
vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Dies gilt 
insbesondere für solche Unterlagen, die als „vertraulich" bezeichnet sind. 
Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde unserer ausdrücklichen 
Zustimmung. Zu Angeboten gehörende Abbildungen, Zeichnungen und 
sonstige Unterlagen sind, wenn uns der Auftrag nicht erteilt wird, auf 
Verlangen unverzüglich zurückzugeben. 
5. Angeforderte Muster werden nur gegen Berechnung geliefert.  
6. Für offensichtliche Irrtümer und Abweichungen in Preislisten, 
Rechnungen oder Bestätigungen behalten wir uns Berichtigung und 
Nachberechnung vor. Die Gefahr von Übermittlungsfehlern trägt der 
Besteller. 
7. Soweit der Besteller Unterlagen wie Zeichnungen, Muster, Modelle 
oder dergleichen zu liefern hat, haftet der Besteller für inhaltliche 
Richtigkeit, technische Durchführbarkeit und Vollständigkeit; wir sind 
nicht verpflichtet, eine Überprüfung durchzuführen. Der Besteller haftet 
dafür, daß durch Verwendung solcher Unterlagen Rechte Dritter nicht 
verletzt werden und hat uns von allen durch derartige Rechtsverletzungen 
etwaig entstehenden Nachteilen klag- und schadlos zu halten. 
8. Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehung zwischen uns und dem 
Besteller ist der schriftlich geschlossene Kaufvertrag, einschließlich dieser 
allgemeinen Lieferbedingungen. Diese ergibt alle Abreden zwischen den 
Vertragsparteien zum Vertragsgegenstand vollständig wieder. Mündliche 
Zusagen der Firma Lützenkirchen Lagertechnik GmbH vor Abschluss 
dieses Vertrages sind rechtlich unverbindlich und mündliche Abreden der 
Vertragsparteien werden durch den schriftlichen Vertrag ersetzt, sofern 
sich nicht jeweils ausdrücklich aus ihnen ergibt, dass sie verbindlich 
fortgelten. Ergänzungen und Abänderungen der getroffenen 
Vereinbarungen einschließlich dieser Geschäftsbedingungen bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Mit Ausnahme von Geschäftsführern 
oder Prokuristen sind unsere  Mitarbeiter nicht berechtigt, hiervon 
abweichende mündliche Abreden zu treffen. Zur Wahrung der Schriftform 
genügt die Übermittlung per Telefax, im übrigen ist die 
telekommunikative  Übermittlung, insbesondere per Email nicht 
ausreichend.  
 
§ 3 Umfang der Leistungspflicht 
1. Für Inhalt und Umfang unserer Lieferungen oder Leistungen ist –so 
fern erstellt- unsere schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend. Wir sind 
jedoch ohne Rückfragen beim Besteller berechtigt, auf eine technische 
Konstruktion oder auf ein Material zurückzugreifen, die von der  
 

 
 
 
 
 
 
 
Auftragsbestätigung abweicht, sofern hierdurch keine Verschlechterung 
des Liefergegenstandes eintritt. 
 
2. Schutzvorrichtungen werden insoweit mitgeliefert, als dies gesetzlich 
vorgeschrieben oder ausdrücklich vereinbart ist. Der Besteller ist 
verpflichtet, uns die am Aufstellungsort gültigen Vorschriften über 
Umwelt- und Unfallschutz rechtzeitig mitzuteilen. Aufwendungen für 
solche Einrichtungen sind im Preis nicht enthalten, soweit in der 
Auftragsbestätigung nichts anderes vermerkt ist. Für die Einhaltung der 
am Aufstellungsort geltenden Vorschriften über Umwelt- und 
Unfallschutz ist der Besteller verantwortlich.  
 
§ 4 Preise - Zahlungsbedingungen 
1. Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung „ab Werk", 
einschließlich Verladung im Werk, ausschließlich Verpackung.  
2. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen mit 
eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der 
Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen. 
3. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu erhöhen, 
wenn nach Abschluß des Vertrages Kostenerhöhungen, insbesondere 
aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreissteigerungen eintreten. 
Diese werden wir dem Besteller auf Verlangen nachweisen.  
4. Sämtliche mit dem Transport verbundenen Kosten einschließlich der 
Versicherung trägt der Besteller.  
5. Mangels besonderer Vereinbarung ist die Zahlung bar ohne jeden 
Abzug frei unserer Zahlstelle zu leisten. Sofern sich aus der 
Auftragsbestätigung nicht anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne 
jeden Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung 
fällig. Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum  
gewähren wir 2% Skonto; maßgeblich ist der Tag des Zahlungseinganges 
auf einem unserer Konten.  
6. Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, 
Verzugszinsen in Höhe von 5% über dem Basiszinssatz der Europäischen 
Zentralbank zu fordern. Falls wir in der Lage sind, einen höheren 
Verzugsschaden nachzuweisen, sind wir berechtigt, diesen geltend zu 
machen. Der Besteller ist jedoch berechtigt, uns nachzuweisen, dass uns 
als Folge des Zahlungsverzuges kein oder ein wesentlicher geringer 
Schaden entstanden ist. 
Die Zinsvorschriften des HGB bei beiderseitigem Handelsgeschäft gelten 
daneben. 
7. Gerät der Besteller mit einer Zahlung ganz oder teilweise in Verzug, 
sind wir berechtigt, in Höhe unserer dann noch offenen 
Zahlungsforderung die Beibringung einer bankmäßigen 
Sicherheitsleistung zu fordern. Gerät der Besteller mit der Beibringung 
der Sicherheitsleistung in Verzug, so sind wir berechtigt, nach 
vorhergehender Fristsetzung zur Leistungserfüllung vom Vertrag 
zurückzutreten und Schadenersatz statt der Leistung zu verlangen. Die 
Bestimmungen der Sätze 1 und 2 finden auch dann Anwendung, wenn in 
das Vermögen des Bestellers die Zwangsvollstreckung betrieben wird, der 
Besteller seine Zahlungen einstellt oder er um einen Vergleich oder 
Moratorium nachsucht.  
8. Das Recht zur Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Bestellers oder 
die Zurückbehaltung von Zahlungen wegen solcher Ansprüche ist nur 
zulässig, soweit die Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt sind.  
9. Alle außerhalb der Bundesrepublik Deutschland entstehenden Steuern 
und Gebühren und sonstige Abgaben (z.B. Zoll-Gebühren) gehen zu 
Lasten des Bestellers. Der Besteller hat auf seine Kosten für behördliche 
Genehmigungen, insbesondere Einfuhrgenehmigungen zu sorgen. 
 
§ 5 Lieferzeit 
1. Die Lieferzeit richtet sich nach den beiderseitigen Vereinbarungen. 
Soweit nichts anders geregelt ist, beginnt sie mit dem Datum der 
Auftragsbestätigung, jedoch in keinem Fall vor Eingang der vom Besteller 
zu beschaffenden Unterlagen, Angaben, von ihm zu erklärenden 
Freigaben, der vom Besteller zu leistenden Anzahlungen sowie seiner 
sonstigen Verpflichtungen.  
2. Die angegebene Lieferzeit ist freibleibend und unverbindlich, es sei 
denn, dass ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester Termin zugesagt 
ist.  
3. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der 
Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft 
mitgeteilt worden ist. 
4. Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung ist vorbehalten. 
5. Wir haften nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für 
Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, 
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse 
(z.B. Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder 
Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige 
Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie- oder Rohstoffen, 
Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen 
Genehmigungen, behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht 
richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) verursacht 
worden sind, die wir nicht zu vertreten haben. Sofern solche Ereignisse 
uns die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich 
machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, 
sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen 
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vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- und Leistungsfristen 
oder verschieben sich die Liefer- und Leistungstermine um den Zeitraum 
der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist. Soweit die 
Besteller infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder 
Leistung nicht zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche 
Erklärung gegenüber uns vom Vertrag zurücktreten.    
6. Erwächst dem Besteller wegen einer Verzögerung, die infolge unseres 
Verschuldens entstanden ist, ein Schaden, so kann der Besteller eine 
Verzugsentschädigung fordern. Dies lässt allerdings das nach diesen 
Bedingungen geregelte Rücktrittsrecht nach § 10. Punkt 3. unberührt. 
Weitergehende Ansprüche wegen Verzuges sind ausgeschlossen, soweit 
der Verzug nicht auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung unsererseits oder eines unserer Erfüllungsgehilfen 
beruht. Die Verzugsentschädigung beträgt für jede volle Woche des 
Verzuges nach Ablauf. 
7. Wird der Versand auf Wunsch des Bestellers verzögert, so werden ihm, 
beginnend ein Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft, die durch 
Lagerung entstandenen Kosten, bei Lagerung in unseren Räumlichkeiten 
mindestens jedoch 4% des Rechnungsbetrages für jeden angefangenen 
Monat berechnet. Wir sind berechtigt, nach Setzung und fruchtlosem 
Ablauf einer angemessenen Frist anderweitig über den Liefergegenstand 
zu Verfügen und den Besteller mit angemessen verlängerter Frist zu 
beliefern.  
 
§ 6 Entgegennahme angelieferter Gegenstände 
1. Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel 
aufweisen, vom Besteller unbeschadet der Rechte nach § 8 der 
allgemeinen Geschäftsbedingungen entgegenzunehmen. 
2. Wir sind nur zu Teillieferungen berechtigt, wenn  
- die Teillieferung für den Auftraggeber im Rahmen des vertraglichen 
Bestimmungsrechts verwendbar ist  
- die Lieferung der restlichen bestellten Waren sichergestellt ist und  
- dem Besteller hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche 
Kosten entstehen (es sei denn, wir erklären uns zur Übernahme dieser 
Kosten bereit)  
 
§ 7 Gefahrenübergang 
1. Die Gefahr geht spätestens mit der Übergabe des Liefergegenstandes 
(wobei der Beginn des Verladevorganges maßgeblich ist) an den 
Spediteur, Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versendung 
bestimmten Dritten auf den Auftraggeber über. Dies gilt auch dann, wenn 
Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere Leistungen (z.B. Versand 
oder Installation)  übernommen haben. Verzögert sich der Versand oder 
die Übergabe infolge eines Umstandes, dessen Ursache beim Besteller 
liegt, geht die Gefahr von dem Tag an auf den Besteller über, an dem wir 
versandbereit sind und dies dem Besteller angezeigt haben.  
2. Auf Wunsch des Bestellers wird die Sendung auf seine Kosten durch 
uns gegen Diebstahl, Bruch-, Feuer- und Wasserschäden sowie sonstwie 
versicherbare Risiken versichert.  
3. Verzögert sich der Versand in Folge von Umständen, die wir nicht zu 
vertreten haben, so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft auf 
den Besteller über. Wir sind jedoch verpflichtet, auf Wunsch und Kosten 
des Bestellers die Versicherungen zu bewirken, die dieser verlangt. 
Soweit ein solches Verlangen nicht erfolgt, sind wir berechtigt, die 
Liefergegenstände vom Ort und Zeitpunkt des Gefahrenüberganges zu 
Lasten des Bestellers zu versichern.  
 
§ 8 Mängelgewährleistung 
Für Mängel, zu denen auch die vereinbarte Beschaffenheit bzw. Eignung 
der Sache für den Käufer bzw. Besteller gehört, haften wir unter 
Ausschluss weiterer Ansprüche unbeschadet eines nach diesen 
Bedingungen bestimmten Rücktrittsrechts des Bestellers (§ 10 Zf. 4) wie 
folgt: 
 
1. Die gelieferten Gegenstände sind unverzüglich nach Ablieferung an 
den Besteller oder an den von ihm bestimmten Dritten sorgfältig zu 
untersuchen. Sie gelten als genehmigt, wenn uns nicht eine Mängelrüge 
hinsichtlich offensichtlicher Mängel oder anderer Mängel, die bei einer 
unverzüglichen sorgfältigen Untersuchung erkennbar waren, binnen 7 
Werktagen nach Ablieferung des Liefergegenstandes oder ansonsten 
binnen 7 Werktagen nach der Entdeckung des Mangels oder dem 
Zeitpunkt, in dem der Mangel für den Besteller bei normaler Verwendung 
des Liefergegenstandes ohne nähere Untersuchung erkennbar war, in der 
vereinbarten Form zugegangen ist.  
2. Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl 
zur Nacherfüllung durch Mängelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung 
berechtigt. Im Falle der Mängelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum 
Zweck der Mängelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, 
soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem 
anderen Ort, als dem Erfüllungsort, verbracht wurden. 
Für den Umfang der Lieferung ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung 
maßgebend. Im Falle unseres Angebots mit zeitlicher Bindung und 
fristgemäßer Annahme ist das Angebot maßgebend , sofern keine 
rechtzeitige Auftragsbestätigung vorliegt. Nebenabreden und Änderungen 
bedürfen der schriftlichen Bestätigung. 
3.Schlägt die Nacherfüllung durch Mängelbeseitigung/Nachlieferung 
eines von uns zu vertretenen Mangels an der Kaufsache fehl, so ist der 
Besteller nach seiner Wahl berechtigt, den Kaufpreis zu mindern oder, 
wenn der Mangel nicht unerheblich ist, von dem Vertrag zurückzutreten. 
4.Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller 
Schadensersatzansprüche geltend macht für die vorsätzliche und 
fahrlässige Verletzung von Leben und Körper und Gesundheit. Darüber 
hinaus haften wir für Schadenersatzansprüche, die auf Vorsatz oder 

grober Fahrlässigkeit einschließlich von Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit der Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. 
5. Wir haften darüber hinaus nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern 
schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzt wird; in diesem Fall 
ist aber die Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schaden begrenzt. 
6.Insoweit wird insbesondere nicht für Schäden gehaftet, die nicht am 
Liefergegenstand selbst entstanden sind. Im übrigen ist die 
Schadensersatzhaftung ausgeschlossen. 
7. Die zwingenden Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben 
unberührt. 
8. Die Gewährleistungspflicht beträgt ein Jahr, berechnet nach 
Gefahrenübergang. Die Frist ist eine Verjährungsfrist und gilt auch für 
Ansprüche auf Ersatz von Mangelfolgeschäden, soweit keine Ansprüche 
aus Delikt geltend gemacht werden; für diese gilt die gesetzliche 
Verjährungsfrist. 
9. Die Gewährleistung entfällt, wenn der Besteller ohne unsere 
Zustimmung den Liefergegenstand ändert oder durch Dritte ändern lässt 
und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar 
erschwert wird. In jedem Fall hat der Besteller die durch die Änderungen 
entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen.  
 
§ 9 Sonstige Schadenersatzansprüche 
1. Wir haften nicht  
a) im Falle einfacher Fahrlässigkeit unserer Organe, gesetzlichen 
Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen;  
b) im Falle grober Fahrlässigkeit unserer nicht-leitenden Angestellten 
oder sonstigen Erfüllungsgehilfen,  
soweit es sich nicht um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten 
handelt. Vertragswesentlich sind die Verpflichtungen zur rechtzeitigen, 
mängelfreien Lieferung und Installation sowie Beratungs-, Schutz-, und 
Obhutspflichten, die dem Besteller die vertragsgemäße Verwendung des 
Liefergegenstandes ermöglichen sollen oder den Schutz von Leib oder 
Leben von Personal des Bestellers oder Dritten oder des Eigentums des 
Bestellers vor erheblichen Schäden bezwecken.  
2. Soweit wir dem Grunde nach auf Schadensersatz haften, ist diese 
Haftung auf Schäden begrenzt, die wir bei Vertragsabschluss als mögliche 
Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen haben oder unter 
Berücksichtigung der Umstände, die uns bekannt waren oder die wir 
hätten kennen müssen, bei  Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt hätten 
voraussehen müssen. Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge 
von Mängeln des Liefergegenstandes sind, sind außerdem nur ersatzfähig, 
soweit solche Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung des 
Liefergegenstandes typischerweise zu erwarten sind.  
3. Im Falle einer Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist unsere 
Ersatzpflicht für Sach- und Personenschäden auf einen Betrag von 
3.000.000,00 € je Schadensfall sowie für Vermögensschäden auf 
100.000,00 € je Schadensfall (entsprechend der derzeitigen 
Deckungssumme unserer Produkthaftpflichtversicherung oder 
Haftpflichtversicherung) beschränkt, auch wenn es sich um eine 
Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt.  
4. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und –beschränkungen gelten im 
gleichen Umfange zu Gunsten der Organe, gesetzlichen Vertreter, 
Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen.  
5.Soweit wir technische Auskünfte geben oder beratend tätig werden und 
diese Auskünfte oder Beratung nicht zu dem von uns geschuldeten, 
vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht dies 
unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung.  
6. Die Einschränkung dieses § 9 gelten nicht für unsere Haftung wegen 
vorsätzlichen Verhaltens, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem 
Produkthaftungsgesetz.  
 
§ 10 Rücktrittsrecht des Bestellers 
1. Der Besteller kann von dem Vertrag zurücktreten, wenn uns die 
gesamte Leistung vor Gefahrenübergang endgültig unmöglich wird. 
Darüber hinaus kann der Besteller auch dann vom Vertrag zurücktreten, 
wenn bei einer Bestellung gleichartiger Gegenstände die Ausführung 
eines Teils der Lieferung der Anzahl nach unmöglich wird und er ein 
berechtigtes Interesse an der Ablehnung einer Teillieferung hat; ist dies 
nicht der Fall, so ist der Besteller berechtigt, die Gegenleistung 
entsprechend zu mindern.  
2. Tritt die Unmöglichkeit während des Annahmeverzuges oder durch 
Verschulden des Bestellers ein, so bleibt dieser zur Gegenleistung 
verpflichtet. 
3. Geraten wir in Leistungsverzug, so ist der Besteller berechtigt, nach 
vorhergehender Fristsetzung zur Leistungserfüllung von dem Vertrag 
zurückzutreten.  
4. Der Besteller hat auch dann eine Rücktrittsrecht, wenn wir eine uns 
gestellte angemessene Nachfrist für die Ausbesserung der Ersatzlieferung 
bezüglich eines von uns zu vertretenden Mangels durch unser 
Verschulden ergebnislos verstreichen lassen. Das Rücktrittsrecht des 
Bestellers besteht auch in sonstigen Fällen des Fehlschlagens einer 
Ausbesserung oder Ersatzlieferung. 
5. Der Rücktritt kann von dem Besteller nur erklärt werden, wenn unser 
Verzug erheblich ist und sein Interesse an der Lieferung wesentlich 
beeinträchtigt wird. Eine solche Beeinträchtigung ist nicht wesentlich, 
wenn der Besteller den Liefergegenstand weiter benutzt.  
 
§ 11 Sicherung des Eigentumsvorbehaltes 
1. Alle von uns gelieferten Waren und Gegenstände bleiben bis zur 
vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen, einschließlich 
Nebenforderungen, Schadenersatzansprüche und Einlösungen von 
Schecks und Wechseln unser Eigentum. Der Eigentumsvorbehalt bleibt 



auch dann bestehen, wenn wir einzelne Forderungen in eine laufende 
Rechnung aufnehmen und der Saldo gezogen und anerkannt ist. 
2. Vorstehendes gilt auch bei Exportlieferungen im Sinne von § 4. Lassen 
die gesetzlichen Regelungen des Bestimmungslandes den 
Eigentumsvorbehalt in der vorerwähnten Form nicht zu, so verpflichtet 
sich der Besteller, uns gleichwertige Sicherungen für alle uns zustehenden 
Forderungen gegen ihn zu stellen.  
3. Sollten die von uns gelieferten Waren und Gegenstände mit unserem 
Einverständnis anläßlich des Vertragsabschlusses einem Dritten, der dem 
Besteller den an uns zu zahlenden Preis durch Darlehnshingabe oder auf 
andere Art und Weise finanziert, zur Sicherung für die Finanzierung 
übereignet werden, so überträgt der Besteller uns hiermit seine dingliche 
Anwartschaft an den Liefergegenständen für den Fall, daß im Zeitpunkt 
der Freigabe des Sicherungseigentums durch den finanzierenden Dritten 
nicht unsere sämtlichen Forderungen gegen den Besteller erfüllt worden 
sind. Die dingliche Anwartschaft hat einen solchen Umfang, daß der 
Liefergegenstand wieder in das Vorbehaltseigentum zur Sicherung 
unserer Saldoforderung fällt. 
4. Der Besteller ist verpflichtet, bei Maßnahmen, die wir zum Schutze 
unseres Eigentums oder an der Stelle eines vergleichbaren Rechts am 
Liefergegenstand treffen wollen, mitzuwirken. Es ist ihm nicht gestattet, 
den Liefergegenstand zu verpfänden oder zur Sicherung zu übereignen. 
Der Besteller hat uns bei Pfändungen oder Beschlagnahmungen oder 
sonstigen Verfügungen durch Dritte unverzüglich zu benachrichtigen und 
Abschriften der entsprechenden Verfügungsdokumente zu übersenden.  
5. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei 
Zahlungsverzug oder schuldhafter Verschlechterung des 
Liefergegenstandes, sind wir nach Mahnung zur Rücknahme berechtigt 
und der Besteller zur Herausgabe verpflichtet. Die Geltendmachung des 
Eigentumsvorbehaltes sowie die Pfändung des Liefergegenstandes durch 
uns gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag.  
6. So lange der Liefergegenstand in unserem Eigentumsvorbehalt steht, ist 
der Besteller nicht berechtigt, ihn ohne unsere Einwilligung weiter zu 
verkaufen. Haben wir dem Weiterverkauf zugestimmt, so hat der Besteller 
den Eigentumsvorbehalt dem Dritten gegenüber anzuzeigen. Er kann den 
Gegenstand nur unter Aufrechterhaltung des Eigentumsvorbehaltes 
veräußern. 
 
§ 12 Erfüllungsort  
Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist 
unser Geschäftssitz in 42799 Leichlingen. 
 
§ 13 Gerichtsstand 
Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis sowie über sein 
Entstehen und seine Wirksamkeit entstehende Rechtsstreitigkeiten, 
einschließlich Wechsel- und Scheckklagen, ist das für unseren 
Geschäftssitz zuständige Gericht. Wir behalten uns jedoch vor, die Klage 
an jedem anderen begründeten Gerichtsstand, so etwa am Hauptsitz des 
Bestellers, zu erheben. 
 
§ 14 Anwendbares Recht 
Die Beziehungen zwischen uns und dem Besteller unterliegen 
ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das 
Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den 
internationalen Warenkauf vom 11.04.1980 (CISG) gilt nicht.  
 
§ 15 Allgemeine Montagebedingungen 
Soweit der Vertrag mit dem Besteller Montageleistungen beinhaltet, 
gelten unsere allgemeinen Montagebedingungen. Diese gehen den 
allgemeinen Geschäftsbedingungen vor, soweit sie mit letzteren in 
Widerspruch stehen. 
 
§ 16 Teilunwirksamkeit  
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Lieferbedingung hat 
nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages oder der übrigen 
Lieferbedingungen zur Folge. Die Vertragspartner sind verpflichtet, 
anstelle der unwirksamen Bestimmung eine dem wirtschaftlichen Erfolg 
möglichst nahe kommenden Regelung zu treffen. 
 
Hinweis: Der Besteller nimmt davon Kenntnis, dass wir Daten aus dem 
Vertragsverhältnis nach § 28 Bundesdatenschutzgesetz zum Zwecke der 
Datenverarbeitung speichern und wir uns das Recht vorbehalten, die 
Daten, soweit für die Vertragserfüllung erforderlich, Dritten (z.B. 
Versicherungen) zu übermitteln.  
 
 


